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Norm

StPO §363a

StPO §390a

1. StPO § 363a heute

2. StPO § 363a gültig ab 01.03.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 762/1996

1. StPO § 390a heute

2. StPO § 390a gültig ab 31.12.1975

Rechtssatz

Eine Kostenersatzpflicht ist im Verfahren gemäß § 363a StPO nicht vorgesehen. Soweit ein Erneuerungsantrag erfolglos

geblieben ist, löst er demnach von vornherein keine Ersatzp9icht aus.Eine Kostenersatzp9icht ist im Verfahren gemäß

Paragraph 363 a, StPO nicht vorgesehen. Soweit ein Erneuerungsantrag erfolglos geblieben ist, löst er demnach von

vornherein keine Ersatzpflicht aus.
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